
Die A ngeklagte U. F. w ird wegen Vergehens gegen § 4 
der Anordnung über die V ersandverpflichtung von 
W aren und die E inführung eines W arenbegleitscheines 
vom 2. Dezember 1948 in  Verbindung m it § 9 Abs. 1 
WStVO zu

1 — einem — Ja h r  Gefängnis
verurteilt.
Die weitere U ntersuchungshaft w ird angerechnet.
Die Kosten des R echtsm ittelverfahrens haben die An
geklagten  zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die A ngeklagten F r. . .  und U. F . sind als M itangeklagte 
in der S trafsache gegen D. und neun andere vom Be
zirksgericht K arl-M arx-Stadt am  19. Jan u ar 1955 ver
u rte ilt worden und zw ar der A ngeklagte F r. wegen 
Verbrechens gegen § 2 Abs. 2 Ziff. 5, 6 und 7 HSchG zu 
sieben Jah ren  und sechs M onaten Zuchthaus und zur
Verm ögenseinziehung..........  und die A ngeklagte U. F.
wegen Beihilfe zu einem Vergehen gegen § 2 Abs. 1 
KSchG zu einem Ja h r Gefängnis.
Dem U rteil liegen folgende tatsächliche Feststellungen 
zugrunde:

Der A ngeklagte F r. nahm  kurz nach der Gründung 
seiner Zierfischzüchterei und seines Zierfischhandels 
—  im  Jah re  1948 — m it der F irm a J. in H am burg Ge
schäftsbeziehungen auf. E r  fuhr fünf- bis sechsm al nach 
H am burg und nahm  dabei insgesam t etw a 2000 Zier
fische m it. D afü r erhielt er e tw a 4000,— DM der D eut
schen Notenbank. F ü r  einen Teil dieses Geldes kaufte  
er in H am burg Zierfische, die er zur E rw eiterung  seiner 
Zucht verwendete. Im  Jah re  1950/51 verkaufte  er an die 
F irm a R. in W est-Berlin etw a 4000 Zierfische fü r etwa 
4000,— bis 5000,— DM der Deutschen N otenbank und 
an  die F irm a P. in M ünster Zierfische fü r  etw a 2300,— 
DM der Deutschen N otenbank. U m  die gleiche Zeit 
lieferte er auch an  die F irm a J. in München etwa 4000 
Zierfische fü r etw a 4000,— bis 5000,—- DM der D eut
schen N otenbank.
Im  Ja h re  1953 besuchte F r. den in dieser S trafsache 
wegen illegalen gew erbsm äßigen W arentransportes 
V erurteilten D. auf dessen A ufforderung in W est-Berlin.
D. h a tte  A nfang 1953 die Deutsche D em okratische R e
publik illegal verlassen, da er glaubte, die von ihm  ge
setzw idrig durchgeführten Transporte von Zierfischen 
w ürden den zuständigen D ienststellen der Deutschen 
D em okratischen Republik bekannt werden und er sich 
deshalb strafrech tlich  verantw orten  müssen. Vorher 
ha tten  sich D. und F r. m it dem DIA in Verbindung ge
setzt, um über diesen einen legalen Handel m it Zier
fischen zu erreichen. Dies w ar aber nur hinsichtlich 
Fische m inderer Q ualität möglich, n icht aber bei den 
sogenannten Problemfischen, da h ierfü r die P reise in 
der D eutschen D em okratischen Republik höher als in 
W estdeutschland lagen. Der wiederholte Vorschlag des
D., durch Subventionen diese Preisdifferenzen auszu
gleichen, lehnte der DIA  ab. D. füh rte  deshalb die Zier
fischlieferungen w eiterhin ungenehm igt durch, um sich 
schließlich, wie bereits erw ähnt, im  Jah re  1953 illegal 
nach W est-Berlin zu begeben. E r blieb aber w eiterhin 
m it verschiedenen in  der Deutschen Dem okratischen 
Republik wohnenden Zierfischhändlern und -Züchtern in 
Verbindung, die ihm insgesam t etw a 48 000 Zierfische 
fü r  etw a insgesam t 70 000,— DM der Deutschen N oten
bank lieferten. So kam  auch der A ngeklagte F r. dem 
ihm von D. anläßlich seines Besuches in W est-Berlin 
un terbreiteten  Vorschlag nach und verkaufte  diesem 
etw a 13 000 Zierfische, die illegal nach W est-Berlin ver
brach t wurden. E r erhielt dafür etw a 25 000,—  DM. 
Einen Teil dieser Fische transpo rtierte  der A ngeklagte 
selbst ohne Genehmigung nach W est-Berlin; den ande

ren Teil lieferte er über den ebenfalls in  dieser S tra f
sache rech tsk räftig  V erurteilten A. A. w ar Inhaber 
einer Zierfischhandlung im dem okratischen Sektor von 
Groß-Berlin und stand in  Geschäftsbeziehungen m it F r. 
Die Lieferungen des F r. an A. erfolgten m it W aren
begleitscheinen. Den Lieferungen w urden jedoch in 
m ehreren Fällen  außer den sich aus den W arenbegleit
scheinen ergebenden A rten  und Mengen insgesam t etw a 
4000 Zierfische beigefügt, die A. gegen ein entsprechen
des E ntgelt gesetzw idrig an  D. nach W est-Berlin tra n s 
portierte.
Der A ngeklagte F r. h a t insgesam t fü r etw a 43 000,— 
DM der D eutschen N otenbank illegale Zierfischtransporte 
durchgeführt und diesen B etrag  ebenfalls gesetzw idrig 
in die Deutsche D em okratische Republik eingeführt.
Das Bezirksgericht h a t die illegalen gew erbsm äßigen 
Transporte des A ngeklagten, die zum  Teil ohne oder 
un ter m ißbräuchlicher Benutzung von W arenbegleit
scheinen erfolgten und bis in  das J a h r  1948 zurück
reichen, als ein fortgesetztes Verbrechen gegen § 2 
Abs. 2 Ziff. 5, 6 und 7 HSchG beurteilt.

Die A ngeklagte U. F . h a t auf Geheiß ihres Ehem annes, 
dem in dieser Sache rech tsk räftig  V erurteilten H. F., 
im M ärz 1954 zwei Gläser m it Zierfischen illegal nach 
W est-Berlin transpo rtiert. Im  Juni desselben Jahres 
fuhr sie auf Anweisung ihres Ehem annes m it ihrem  Kind 
und dem Kinderwagen in einer Taxe nach Potsdam . In 
P otsdam  erw arte te  sie ih r Ehem ann, der in seinem Pkw  
Zierfische un tergebracht ha tte . Davon w urden zwölf 
Gläser m it Zierfischen un te r der M atra tze im K inder
wagen versteck t und auf diese Weise m it der S-Bahn 
nach W est-Berlin transpo rtiert. Von den übrigen gesetz
widrigen Zierfischtransporten ihres Ehem annes h a tte  sie 
keine Kenntnis.
Das B ezirksgericht fü h rt dazu aus, die A ngeklagte habe 
zw ar zwei illegale T ransporte von Zierfischen nach W est- 
Berlin durchgeführt. Sie habe jedoch lediglich au f A n
weisung ihres Ehem annes gehandelt und deshalb Bei
hilfe zu einem Vergehen gegen § 2 Abs. 1 HSchG be
gangen.
Gegen dieses U rteil haben die A ngeklagten F r. und U. F. 
B e ru f u n g ..........  eingelegt. ..........

M it den Berufungen w ird im  wesentlichen vorgetragen, 
daß das V erhalten der A ngeklagten a b s tra k t betrach te t 
zw ar einen V erstoß gegen das Gesetz zum  Schutze des 
innerdeutschen Handels darstelle, im vorliegenden F all 
erfordere jedoch der U m fang der s tra fbaren  H andlun
gen der A ngeklagten nicht die Anwendung des Handels
schutzgesetzes. N ach der Richtlinie N r. 4 des Obersten 
Gerichts vom 31. Oktober 1953 beurteile sich der A n
griff auf den innerdeutschen Handel nach den objek
tiven und subjektiven U m ständen der Tat. Insbesondere 
sei auch der eingetretene oder mögliche Schaden zu 
berücksichtigen. D arüber hinaus m üßten aber auch die 
die Person des T äters charakterisierenden U m stände 
Berücksichtigung finden. Bei F r. m üsse auch der Um 
stand, daß er wegen A ufnahm e des legalen H andels 
m it Zierfischen bei dem DIA wiederholt vorstellig ge
worden sei, beachtet werden. Des w eiteren habe F r. sich 
in w irtschaftlichen Schwierigkeiten befunden, da ihm 
im  H erbst 1952 fa s t die gesam te Fischzucht eingegan
gen sei. Um  sein G eschäft n icht liquidieren zu müssen, 
habe er sich auf den Handel m it D. eingelassen. M it den 
Berufungen w ird w eiter ausgeführt, wenn diese Um 
stände n icht schon zu einer Ä nderung der rechtlichen 
B eurteilung des V erhaltens der A ngeklagten führten, so 
m üßten diese aber zum indest bei der S trafzum essung 
zu Gunsten der A ngeklagten bew ertet werden. Insbe
sondere dürfe auch das jugendliche A lter des A ngeklag
ten  F r. nicht außer B etrach t bleiben.
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